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0 9 7 1 Ausgabenbewilligung für die Dienstleistungen Dritter zur Lernendener-
hebung der Berner Bildungsstatistik; mehrjähriger Verpflichtungskredit
für die Jahre 2007-2010

1. Gegenstand

Für die jährliche Berechnung des Lastenausgleichs Lehrerbesoldung (LAVLEB) gemäss
Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) werden Angaben zu den Klassen
und den Schülerinnen und Schülern im Kindergarten und in der Volksschule nach Wohn-
und Schulort benötigt. Für das Bundesamt für Statistik (BFS) müssen zudem gemäss
Bundesstatistikgesetz (BStatG) jährlich Daten über die Lernenden aller Bildungsstufen
(ohne Hochschulen) erhoben und geliefert werden. Die Daten der Lernendenerhebung
werden auch für die Berner Bildungsstatistik benötigt.

Die Firma Arsis Informatik, Bern, führt seit der Ausschreibung im Jahr 1993 im Auftrag
des Kantons Bern diese Erhebung durch und gleicht die Daten mit denjenigen der Ge-
meinden ab. Die Firma pflegt auch die Datenbank in der die Daten der Erhebungen seit
1993 greifbar bleiben und führt die schüler- und klassenorientierten Grundlagenberech-
nungen für die Fakturierung des Lastenausgleichs für die Erziehungsdirektion durch. Die
manuelle Erfassung erfolgt in der Schule Rossfeld.

2. Rechtsgrundlagen

- Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 1992 (SR 431 .01 ; BStatG)

- Verordnung vom 30. Juni 1993 über die Durchführung von statistischen Erhebungen
des Bundes (SR 431 .01 2. 1 ): Art. 6 Abs. 1 , Art. 1 2 Abs. 1 , Anhang (S. 79 ff.)

- Gesetz vom 27. November 2000 über den Finanz- und Lastenausgleich (BSG 631.1;
FILAG): Art. 24, Anhang l Bst. F

- Gesetz vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (BSG
620.0; FLG): Art. 47 Abs. 1, Art. 48 Abs. 1 Bst. b und Abs. 3, Art. 49, Art. 50 Abs. 1 und
3, Art. 52

- Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen
(BSG 621.1; FLV): Art. 139, Art. 146, Art. 148, Art. 152 Abs. 3

- Verordnung vom 26. März 1997 über die Statistik (BSG 621 .5; Statistikverordnung, SV)

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

wiederkehrend (Art. 47 FLG), gebunden (Art. 48 Abs. 1 Bst b FLG).



4. Massgebende Kreditsumme

CHF 225'000.00 (inkl. Mehrwertsteuer)

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Gesprochen wird ein mehrjähriger Verpflichtungskredit für die Jahre 2007 - 2010 (Voran-
schlag 2007 und Finanzplan 2008 - 2010):

KLER-Kreis 3231, KS 5320

CHF 10'OOO.OQ Konto 310000 Büromaterial
CHF 15'000.00 Konto 310100 Drucksachen
CHF 35'000.00 Konto 318000 Dienstleistungen Dritter
CHF 165'000.00 Konto 318800 Dienstleistungen Dritter Informatik

Produktgruppe 08.12.9100 Interne Dienstleistungen, 91001000 Informatik

Der Kredit ist im Voranschlag und im Finanzplan der Erziehungsdirektion eingestellt. Kei-
ne personellen Auswirkungen.

An die Erziehungsdirektion,
die Finanzdirektion,
die Finanzkontrolle sowie
die Steuerungskommission

Für getreuen Protokollauszug Der Staatsschreiber:
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